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II. Die Unantastbarkeit der Persönlichkeit und der Freiheit

1. Charakter und Inhalt.
a) Nach der marxistisch-leninistischen Grundrechtssystematik ist nicht der Freiheits- 3 

satz, sondern das allgemeine Persönlichkeitsrecht auf Mitgestaltung der Obersatz (s. Rz. 7
zu Art. 21). Wie die Stellung des Verfassungssatzes über die Unantastbarkeit von Persön
lichkeit und Freiheit im Gefüge der Verfassung von 1968/1974 ausweist, gehört er zum 
Recht auf Mitgestaltung im politischen Bereich. Er kann insoweit nicht weitergehen als 
dieser. Er ist in seiner Substanz wie dieser beschränkt. Die Persönlichkeitsentfaltung 
kann nur soweit frei sein, wie es die Grundsätze und Ziele der Verfassung erlauben. Diese 
Beschränkung wird zwar nicht ausdrücklich ausgesprochen. Sie ergibt sich aber aus der 
Gesamtkonzeption der Verfassung (s. Rz. 14 zu Art. 19). Diese Beschränkung ist nicht 
identisch mit den Einschränkungen, die nach Art. 30 Abs. 2 zulässig sind.

Art. 30 Abs. 1 bestimmt den politischen Freiheitsraum nicht weiter, als es in Art. 19 
geschehen ist. Ein Rückgriff auf ihn zur Begründung eines Mehr an politischer Freiheit ist 
nicht möglich. Das schließt nicht aus, daß er als Obersatz für andere spezielle Grundrech
te angesehen werden kann (s. Rz. 5 zu Art. 30).

b) Art. 30 bezieht sich aber nicht nur auf die politische Freiheit, sondern er bestimmt 4 
den Status des Bürgers als Persönlichkeit. Weil er für den Bereich des Politischen in sei
ner Substanz nicht über das hinausgeht, was schon in den Art. 19 ff. festgelegt ist, liegt 
darin sogar der Schwerpunkt.

Wenn im Unterschied zu Art. 8 der Verfassung von 1949 in Art. 30 Abs. 1 nicht die 
Wendung »persönliche Freiheit«, sondern die Wendung »Persönlichkeit und Freiheit« 
verwendet wird, wird deutlicher als in der Verfassung von 1949 gemacht, daß es nicht nur 
um die persönliche Freiheit geht, sondern auch um das Leben und die körperliche Unver
sehrtheit. Das Wort »Persönlichkeit« anstelle des Wortes »Person« verdeutlicht, daß 
auch die menschliche Würde einbegriffen ist. Da »Würde« ein Wertbegriff ist, dessen In
halt vom Menschenbild bestimmt wird, muß er in der Verfassungs- und Gesetzessprache 
der DDR im Sinne des Menschenbildes des Marxismus-Leninismus Moskauer Prägung (s.
Rz. 35-40 zu Art. 2) verstanden werden. Es geht also um die Würde der sozialistischen 
Persönlichkeit.

Trotz der Unterscheidung zwischen politischer und persönlicher Freiheit besteht zwi
schen ihnen ein enger Zusammenhang. Denn die erste ist ohne die zweite nicht möglich. 
Umgekehrt ist auch die Beschränkung der Substanz der politischen Freiheit nicht ohne 
Einfluß auf die persönliche Freiheit. Kennzeichen dafür ist das politische Strafrecht, das 
im Einklang mit Art. 30 Abs. 2 empfindliche Beschränkungen der persönlichen Freiheit, 
unter Umständen sogar den Verlust des Lebens für den Fall vorsieht, in dem die Grenzen 
der politischen Freiheit überschritten werden (s. Rz. 49 ff. zu Art. 6, 9 zu Art. 27, 18-23 
zu Art. 29; Walther Rosenthal, Das neue politische Strafrecht der »DDR«).

2. Soweit Art. 30 Abs. 1 den persönlichen Status gewährleistet, bildet er den Obersatz 5 
zu Art. 31 (Post- und Fernmeldegeheimnis), Art. 32 (Recht auf Freizügigkeit), Art. 33 
(Anspruch auf Rechtsschutz bei Aufenthalt außerhalb der DDR und Auslieferungsver
bot), Art. 37 Abs. 3 (Recht auf Unverletzbarkeit der Wohnung), Art. 38 Abs. 1 Satz 2 
(Recht auf Achtung, Schutz und Förderung der Ehe und Familie), Art. 38 Abs. 4 Satz 1
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